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Europäischen Parlament

Lagen Portalverbund

Einheitlicher
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Teaser

Volltext Bei der Bundestagswahl werden die Abgeordneten des
Deutschen Bundestages gewählt. Die reguläre
Wahlperiode beträgt vier Jahre. In der Gemeinde, in
der Sie mit alleiniger Wohnung oder mit
Hauptwohnung gemeldet sind, werden Sie
automatisch in das Wählerverzeichnis eingetragen.
Personen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit
besitzen, sind nicht wahlberechtigt. Daher sind
Unionsbürger und Unionsbürgerinnen - anders als bei
der Europa- und den Kommunalwahlen - nicht
wahlberechtigt, auch wenn sie ihren Wohnsitz in der
Bundesrepublik Deutschland haben. Alle
wahlberechtigten Bürger und Bürgerinnen, die am 35.
Tag vor der Wahl bei der Meldebehörde gemeldet sind,
werden von Amts wegen in das Wählerverzeichnis
eingetragen und erhalten spätestens drei Wochen vor
dem Wahltag eine Wahlbenachrichtigung. Sie können
das Wählerverzeichnis vom 20. bis 16. Tag vor der Wahl
werktags während der allgemeinen Öffnungszeiten
Ihrer Gemeinde einsehen. Personen, die nicht in das
Wählerverzeichnis eingetragen sind und meinen,
wahlberechtigt zu sein, können bis zum 21. Tag vor der
Wahl einen Antrag auf Eintragung in das
Wählerverzeichnis stellen oder bei der Gemeinde bis
spätestens zum zweiten Tag vor der Wahl (Freitag), 18
Uhr einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen
beantragen. In besonders geregelten Ausnahmefällen,
vor allem bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung,
können Sie den Wahlschein noch bis 15 Uhr am
Wahltag beantragen. Einen Wahlschein benötigen Sie,
wenn Sie in einem anderen Wahllokal als in dem
zugewiesenen wählen wollen oder wenn Sie Ihre
Stimmen durch Briefwahl abgeben möchten. Wenn Sie
Ihre Wahlbenachrichtigung verlegt oder verloren
haben, können Sie trotzdem an der Wahl im Wahlraum
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teilnehmen. Vergessen Sie dann aber auf keinen Fall,
Ihren Personalausweis oder Reisepass mitzubringen.
Sie haben insgesamt zwei Stimmen:

• eine Erststimme für die Wahl eines
Wahlkreisabgeordneten oder einer
Wahlkreisabgeordneten (linke Seite des Stimmzettels)
und
• eine Zweitstimme für die Wahl einer Landesliste
(rechte Seite des Stimmzettels).

Die Gemeinde teilt mit, welche Wahlräume
behindertengerecht (barrierefrei) sind. Erkundigen Sie
sich im Zweifel frühzeitig danach. Sollten Sie aufgrund
Ihrer körperlichen Beeinträchtigung Ihre Stimmen
nicht alleine abgeben oder nicht lesen können, haben
Sie die Möglichkeit, sich bei der Wahl (im Wahlraum
oder auch bei der Briefwahl) von einer Person Ihres
Vertrauens helfen zu lassen. Im Wahlraum können Sie
auch ein Mitglied des Wahlvorstands um Hilfe bitten.
Blinde oder sehbehinderte Wähler und Wählerinnen
können eine Stimmzettelschablone verwenden. In den
Wahlräumen kann am Wahltag von 8 bis 18 Uhr
gewählt werden.

Erforderliche Unterlagen

Voraussetzungen

Kosten

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist

weiterführende
Informationen

Auf den Seiten der Landeswahlleiterin, des
Bundeswahlleiters und des Deutschen Bundestags
finden Sie umfangreiche Informationen über die
Bundestagswahlen. Fragen zum Thema "Bundestag"
beantwortet der virtuelle Berater des Bundestags. Die
Bundeszentrale für politische Bildung informiert über
verschiedene Wahlthemen.
https://www.statistik-mv.de/cms2/STAM_prod/STAM/d
e/start/_Landeswahlleiter/Landeswahlleiter/lwlstart/ind
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ex.jsp
https://www.bundeswahlleiter.de/
https://www.bundestag.de/
https://www.bundestag.de/webarchiv/textarchiv/2016/
kw32-virtueller-berater-435394
https://www.bpb.de/
https://www.statistik-mv.de/cms2/STAM_prod/STAM/d
e/start/_Landeswahlleiter/Landeswahlleiter/lwlstart/ind
ex.jsp
https://www.bundeswahlleiter.de/
https://www.bundestag.de/
https://www.bundestag.de/webarchiv/textarchiv/2016/
kw32-virtueller-berater-435394
https://www.bpb.de/

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal Bundestagswahl durchführen, Conduct Bundestag
elections
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